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Anschluss von Energieerzeugungsanlagen an das 

Netz der Elektrizitätswerke Fällanden (EWF) 

 
Ablaufplan 

Merkblatt für Anlagen bis 30KVA Leistung 

Sie haben bereits Ihre Anlage geplant und wollen diese realisieren. 

Folgende Punkte sind zu beachten: 

 
 

Schritte 
 

1. Anschlussgesuch Im ersten Schritt ist durch den Solarteur, oder den Elektroinstallateur 

ein Anschlussgesuch (TAG) dem EWF einzureichen. 

 

 
2. Bewilligung TAG Das TAG wird von EWF geprüft und bewilligt.  

Ist eine Netzverstärkung nötig, erstellt das EWF eine Offerte. 

3. Vertrag Nach der Bewilligung des Anschlussgesuchs erhalten Sie vom EWF ei-

nen Vertrag über die Einspeisung der überschüssigen Energie ins Netz. 

 

 
4. Unterzeichnung  

Vertrag 

Der unterzeichnete Vertrag ist auf dem Postweg an das EWF zu retour-

nieren. 

 

 

 

5.  Installationsan-

zeige 

Die Installationsanzeige ist durch den Elektroinstallateur einzureichen. 

Beilagen: Schema, Datenblatt Wechselrichter 

 

 

-  

6. Baubeginn Nach Eingang der bewilligten Installationsanzeige kann mit den Arbeiten 

begonnen werden. 

Beachten Sie, dass eventuell eine Baubewilligung nötig ist. 

7. Apparatebestellung Ist noch kein Smartmeter installiert, bestellt der Elektroinstallateur die-

sen mit der Apparatebestellung. 

8. Inbetriebnahme / 

Werkabnahme 

 

 
 
  

EWF macht eine Abnahme vor Ort, installiert, wenn nötig, einen Smart-

Meter-Zähler und testet den Lastabwurf. 

Wenn gewünscht, macht das EWF die Anlagebeglaubigung. 

Gemeinde Fällanden  

Schwerzenbachstrasse 10 Telefon 043 355 35 65 

8117 Fällanden www.werke-faellanden.ch  

  

  

 

 

 

http://www.werke-faellanden.ch/


 
 Gemeindewerke 
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9. Abnahmekontrolle / 

Sicherheitsanchweis 

Durch den Sicherheitsnachweis und das Messprotokoll wird die Sicher-

heit der Anlage bescheinigt. 

Dieser ist durch den Solarteur und/ oder den Elektroinstallateur, jeweils 

für den AC-und den DC-Teil auszustellen. 

Diese Dokumente sind zusammen mit der Fertigstellungsanzeige dem 

EWF zuzustellen. 

10. Abnahmekontrolle 

 

 

 

 

Die Anlage ist noch zusätzlich durch ein unabhängiges Kontrollorgan, 

abzunehmen AC-und DC-Teil). 

Der Sicherheitsnachweis ist ebenfalls dem EWF einzureichen. 

 

 


